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II.

Schreiben
des Hrn. Naville, von Genf,

über die

Nothwendigkeit
durch eine beßre Policey, der erfchövfung

des

Fischfanges
im Genfersee

vorzubeugen.





Meine Herren!

^« D die bemühungen eurer löbl. Gesellschaft^^'^F "^s dasjenige gerichtet siud, waS
r^.. ^ 5^ allgemeine beste zum gegenständeank^ r"" ^'neichcln, daß ste mir er.' "'««e anmerknngen über ei.
s K ^'^^n Punkt vorzulegen, mit welchem«e Rh bis h.ehm noch nicht beschäftigt haben,

ten, dle uns das wasser ohne einige arbeit darrei.
thig sin? "'^ ^""^ ö"'" unterhalte so nö.

remnvm^ ^osser Wichtigkeit, den raube,
san« c5?5"'?'e in dem verschiedenen Fisch.mV^M «rsee, als in andern'eeu und ftusseu in der Schwei; begangen werden.

son?erliü!'??^^ A'tt Vermehrung aller Fische,
s e L ^^che Börsing, (?«cke /)' ^ ««erorten eine menge Fische verschaffen,

und



z. Von dem Fischfänge

und besonders in dem Genfersee / wo sie vielleicht
besser als irgendwo, alles sinden / was zu ihrem
wachsthume dienen kan.

Dem ungeacht sind die Fifche immcr felten und

theuer; und sie werden es je länger je mehr seyn,

wenn nicht mittel gefunden werden, den immer
mehr auwachfenden mißbrüuchen in der Fifcherey
abzuhelfen.

Es werden in dem Genferfee jährlich eine grosse

menge kleiner, ein zwey bis dreyjähriger Fifche,
gefangen, die wir K Vive nennen, und die fast alle

junge Barfchen sind.

Diefer fang ist unbegreiflich. Die Fifcher, die
ich hierüber zu rath gezogen habe, versicherten mich,
daß die anzahl au allen bordeu des sees jährlich
auf laufend zentner ansteigen könne: Ihre rech,

nung, die mir zuerst übertrieben fchien, ist es aber
nicht.

Diefe kleinen Fifche wiegen höchstens eine unze,
und einer für den andern bloß eine halbe unze.

Urtheilen sie min felbst, meine Herren, von dem

übel, welches diefer Fifchfang in nnferm fee

verursacht, und von der Nothwendigkeit eines gefchwin«
den Hülfsmittels, nach dem Verhältnisse des gewichtes,

welches diefe Fifche ausgemacht hätten, wenn
man sie bis auf ein halbes pfund und drüber Hütte

anwachfen lassen.

Allein, wird man vielleicht einwenden, da diefe
Fifche nur von andern Men leben; fo würden
die einen die andern verfchlingen. Verrachte man

aber,



im Genfersee. Zj

«Ver, daß ein Barsche von einem halben pfunde an
gewicht fünf bis fechs jähr alt ist/ und daß ße im
dritten jähre zu leichen anfängt; fo würde die un.
iähliche menge von Fischen, die während diefer zeit

entstehen könnten, auch mehr als zureichend seyn,

ste alle zu nähren.

Unser Magistrat trägt alle mögliche sorgfalt
soviel an ihm ist diefem übel zu steuren; indem er

nicht nur den gebrauch der Fifchrenfe, von faden,
die wir b«5ms nennen / gänzlich und bey schwerer

strafe untersagt hat; sondern auch indem er in
den monaten may, brachmonat und Heumonat,

zwey oder drey schiffe mit foldaten aussendet, die

von der spjze von Gentod bis Hieher kreuzen, zu

verhindern, daß die kleinen sische K vivo und Mille,

«nions, die im aprill und may gefallen stnd, nicht

gefangen werden. Auch ist zu allen zeiten die ein«

fuhr und der verkauf diefer kleinen sische, von i.
bis z. jähr alt gänzlich verbotten; wie nicht

Weniger der verkauf der Berfche, von welcher
grösse sie immer feyen, von dem 15. merz an,
bis den is. brachmonat; weil diests ihre leiche.

i«t ist.

Diefes alles aber ist foviel als vergeblich, wenn
nicht die gleiche Vorsicht, oder eine andere bessere,

an allen gestaden des fees genommen wird.

Was ist alfo zu thun, denfelben wiederum zu

bevölkern? Ich will die freyheit nehmen, zwey
mittel vorzuschlagen.

Das erste ist, alle Fischerneze zu verbieten, de.

ren waschen nicht in alle wege is. linien/ oder

Ul. Stük 176Z. E einen
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eine» ganzen und einen viertheil zoll haben. Sind
die neze von dieser weite; so werden alle Fische,

die nicht ein halbes pfund wägen, durch dasselbe

durchgeh».

Allein, wild man sagen, die Fischer, deren

neze man verbrennen würde, werden nicht imstande
seyn, sich andre anzuschaffen, die nach dieser Verordnung

gemacht sind; man entzöge ihnen also da*

durch die mittel ihren unterhalt zu erwerben.

Dieser einwurf aber ist fchwach, wenn es um
einen fo grossen nuzen zu thun ist: Unv der Lan»

desHerr könnte demfelben leicht abhelfen, wenn er
die verbottenen neze würdigen, und den Fischern
den werth bezahle» liesse; oder, wo dieses nicht
beliebig ist; so ist es den Fischern selbst allzuviel
daran gelegen, ihre begangenschaft fortzufezen, die

in dem verlaufe von zwey bis drey jähren ungleich
nüzlicher feyn würde, als daß sie sich es follten
gereuen lassen, neue neze anzuschaffen.

Nebst diesem kan der beste theil der neze, die

dermalen gebraucht werden, vermittelst einer klei»

nen verändrung, zu fernerm gebrauche dienen. ^

Die vornehmsten und kostbarsten neze, und mit
denen das meiste übel gefchieht, sind die drey in
gestalt der säke gemachte nezen, von verschiedener

grosse, die wir hier le ßrsnä Klet, l'ensile «nd
is môme nennen.

Diese drey neze sind nur in ihrer grösse ver»

schieden. Die waschen sind an den meisten

derselben oben weit genug; allein der sak, dessen ma-
schen
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schen bis auf den gründ Nach und nach enger
werden, und zulezt fehr enge sind, machen, daß man
mit denfelben sowohl die kleinen als die grossen

Fifche fangen kam Mit dieser art von nezen, und
sonderlich mit der kleinsten derselben, die wir !»

monte nennen, werden auch alle die kleinen Fische i.
Vive UNd Wllecäntom gefangen.

Es ist alfo weiter nichts nöthig, <ls iü verordnen,

daß die waschen aller orten, und in all-
wege 15. linien weit seyn; so werden die grossen
Fifche allein gefangen werden, diejenigen aber,
die nicht ein halbes pfund wegen, können durchgehn.

Die neze betrefend, die man trsmsWel oder êtol»
äe bîâcue nennet ; so bedient man sich derselben
nicht, kleine Fische zu fangen. Diese sind neze>
die mit gegenmaschen verfehen sind, wie die,
deren man sich in dem eingang eines Wäldes bedient,
kramezvögel zu fangen: Die zwo grossen mafchen>
die auf beyden fetten sieh«, könnten bleiben; man
sollte aber die Fifcher verpflichten, dasjenige zn
ändern, welches sie iu t«m« nennen, welches ein
«eze mit engen waschen ist, so sich in der mitte
beflndt, und ein anderes a« dessen stelle zu sezsty
dessen mafchen wenigstens lZ zoll weit wären. So
wie dieses stfchergeräth dermalen gebraucht wird?
kan es leicht eine Barsche von einem viertheil pfund
gewicht aufhalten; diefes aber ist ei« allzukleineö
Fifch.

Das einzige nezê mit kleinen Mafchen, so iiiän
dulden könnte, ist dasjenige, welches Man gouM
Niere nennet: Ein neze welches nicht einen s«e

S 2 aus-
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ausmacht, und mit keinen geqenmaschen versehe»

ist. Es hat 2! bis z. fuß in der höhe, und zo.
bis 40. in der länge. Die mafchen haben ungefehr

5. linien in der weite; die Fifche werden da»

rinn mit dem köpf gefangen. Man bedient fich

desselben, die kleinen fchlechten weissen Fifche zu

fangen, deren man sich zum afe bedient, um mit
dem angel Forellen und Hechte zu fangen.

Das zweyte mittel, der entvölkernng des sees

vorzubeugen, ist dieses, daß, nebst den nezen von

allzuengen waschen, auch die fadenen reufen bey

schwerer strafe verbotten werden, die wir bsckus

oder bskkoiiete nennen; oder wie diefelben sonst ge«

nennt werden mögen. Nicht nur fängt man da«

mit allzutteine sifche; sondern, welches noch das

verdrüßlichste ist, gehen die Fifche zur leichezeit

sreywillig darein, ihre rogen abzulegen; die Bar«

sche fonderlich. Es gefchieht alfo, daß, wenn man

die reufen herauszieher; diefelben sich voll Fischro«

gen besinden, die, sobald sie aus dem wasser kommen,

verderben müssen.

Wenn die sämtlichen gestade des ganzen sees ei«

nem einzigen Landesherrn zugehörten; so würde

nichts leichters seyn, als alle diese mißbräuche

abzuschaffen; weil die neze nicht können verborgen
werden, nachdem man sich derselben bedient hat.

Die reusen oder i»rs«u« können leichter verborgen

und unter dem dache getrörnet werden: Wenn
sie aber bey leibesstrase und unrer einer grossen

geldbusse, von deren zween theile dem vcrleider zu

gut kämen, verbotten würden; so würde man ge¬

wiß
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wiß zum zweke gelangen, dieselbe» gänzlich zu

verbannen.

Da es aber ohne zweifel geschähe, daß die

Fischer, den heilsamsten Verordnungen zuwider, mit.

tel fänden, einen sak von 8. bis io. fussen lang,

mit enge» mafchen zu verbergen, welche» ste über

den fak ihrer neze zögen, fobald ste aufdem freyen

see wären, damit ste kleine Fifche fangen konnten:

So würde zu diefem ende nöthig feyn, auffeher

zu verordnen, die alle schiffe besichtigten, wenn ste

von der Fischerey zurükkommen; damit dieiemgen

Fifcher, bey denen kleinere Fifche gefunden wurden,

als die Verordnung erlaubte, gestraft werden

könnten. Zudem follten alle ihre Fifche ohne

ausnahm cousisciert, und ihnen noch dazu die

Fischerei) auf ein jähr lang verbotten werden. Keine

als nnr strenge gefeze sind vermögend diefem um

einhält zu thun.

Anbey sollte der verkauf der kleinen Fifche im

ganzen lande, bey hoher strafe verbotten werden.

Zu Zürich ist die policey in anfehung der Fi-

fcherey auf dem fee fehr gut; und daher ist

derfelbe auch ungemein stfchreich.

Können wir zweifeln daß nicht ein hoher Stand

Bern, dessen väterliche eifer fo bekannt ist, denen

gedanken, die sie, meine Herren! vorfchlageu wur-

den, beyfall geben, nnd durch fein an,ehn folche

Maaßregeln begünstigen werde, die dem ganzen

lande zum nuzen gereichen mußten. Man wurde

allen gründ haben sich zu schmeicheln, daß derfelbe

sowohl von dcm Könige in Sardinien, in cidM
C z

aus



z« von dem Fischfänge im Genfersee.

auf Chablais, als von dem Staate Wallis, dmbeytritt zu Handhabung der Verordnungen erhaltenwerde, die man hier zu diesem ende fesife.zen wurde; weil sowohl d,e einen als die andernihren nuzen dabey finden müßten.

Obgleich sich dermalen nicht ein einziger Fischerzu Versoix befindt; so könnten dennoch einigekünftig dafelbst entstehn : Es ist alfo zu wünschen,daß man solchenfalls auch von Frankreich die aus-Übung einer guter Verordnung erlange.
Gewiß würde die Republik Genf mit dem groß,ten ener allen folchen mqaßregeln des standes BernbeyfaUen, und allem ihrem anfehn aufbiethen,diefelben zu bewerkstelligen. Seyen sie dessen ver.sichert, meine Herren! sowohl als der hochschä.zung und ergebenheit, mit deren ich die ehre habezu seyn, te.

Genf dm.2O. Merz
1762.

Andreas Milh.

III. Ab-
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